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übt habe: Der Continuator Reginonis, der mit dem zur Umgebung Erzbischof 
Wilhelms von Mainz gehörenden Notar Adalbert zu identifizieren sei11, habe 
das Material für die entsprechenden Passagen seines Werkes Berichten entnom-
men, die Liudprand aus Italien, wo er den Kaiser begleitete, an Wilhelm von 
Mainz geschickt habe12. 

Eine unmittelbare Abhängigkeit der Continuatio von der Historia Ottonis 
bestritt auch Emil von Ottenthal; wie Werra suchte er aber nach einer Erklä-
rung für die auftretenden Übereinstimmungen und fand sie in der Hypothese, 
der Continuator Reginonis und Liudprand hätten gemeinsam eine dritte Quelle 
benutzt, von der auch noch zwei von ihnen unabhängige andere Quellen – die 
Chronik Benedikts von San Andrea13 und die Vita Papst Johannes’ XII. im Li-
ber Pontificalis14 – abgeleitet seien, die in der Tat über die Ereignisse der Jahre 
960-964 in verblüffend ähnlicher Weise berichten. Für die gemeinsame Vorlage 
aller vier Werke hielt Ottenthal einen offiziellen Bericht über die Umstände 
der Absetzung Johannes’ XII., der bei der römischen Synode vom Juni 964 
abgefasst worden sei, die die Zeit der Wirren um den Heiligen Stuhl abschloss. 
Allerdings hätten nach Ottenthals Ansicht nur der Continuator Reginonis und 
Liudprand eine vollständige Version dieses Berichts benutzt, während Benedikt 
von San Andrea und dem Autor der Johannes-Vita im Liber Pontificalis eine 
gekürzte Fassung vorgelegen habe, in der die meisten Informationen wegge-
lassen gewesen seien, die nicht direkt Rom oder das Papsttum betrafen15. Bei 
grundsätzlich gleichem Ansatz modifizierte Johann Albrecht Kortüm wenige 
Jahre später Ottenthals Hypothese noch einmal in zwei Punkten: Erstens sei 
jene gemeinsame Vorlage aller vier Texte nicht ein Aktenstück der römischen 
Synode von 964 gewesen, sondern eine in der Kanzlei Ottos I. redigierte und 
an die geistlichen und weltlichen Herren Deutschlands und Italiens gerichtete 
Propagandaschrift, die das Vorgehen des Kaisers gegenüber dem Papsttum 
rechtfertigen sollte, und zweitens habe Benedikt und dem Viten-Autor des Li-
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